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Kostensplittung bei C02-Abgabe 

Bei Bezug von Heizöl, Erdgas und Fernwärme fällt die C02 Abgabe an. Der Versorger weist den Betrag 
in seiner Rechnung aus. Die C02-Abgabe ist Bestandteil der Heizkosten. 

Die C02-Abgabe steigt in den nächsten Jahren jeweils mit Wirkung zum 1. Januar eines Jahres. 

Aufgrund der Kostenexplosion bei den Energiekosten ist die 2023 fällige Steigerung jedoch ausgesetzt 
und wird 2024 nachgeholt. 

Kostentragung durch den Mieter 

Letztmals für die Abrechnungsperiode vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 oder bei einer im Jahr 2022 
beginnenden und 2023 endenden Abrechnungsperiode- etwa 01.07.2022 bis 30.06.2023- ist die C02-
Umlage voll auf die Mieter umlegbar. 

Kostensplittung ab 2023 

Bei am 01.01.2023 oder danach beginnenden Abrechnungsperioden wird die C02-Abgabe zwischen 
Vermieter und Mieter aufgeteilt. 

Bezugsgröße ist der CO2-Ausstoss in Kilogramm bezogen auf einen Quadratmeter Wohnfläche, pro 
Jahr. 
Die Aufteilung der C02-Kosten zwischen Vermieter und Mieter erfolgt nach einem prozentualen Zehn
stufen-Modell. Ist das Haus optimal gedämmt und verfügt über eine energiesparende Heizungsanlage 
muss sich der Vermieter an den C02-Kosten nicht beteiligen. Ist das Gebäude ungedämmt und verfügt 
eine energieverschwendende Heizungsanlage, muss der Vermieter 95 % der C02-Abgabe tragen. 

C02 in kg/m2 im Jahr Anteil Mieter 

<12 kg 100% 

12 -<17 kg 90% 

17 -<22 kg 80% 

22 -<27 kg 70% 

27 -<32 kg 60% 

32 -<37 kg 50% 

37 -<42 kg 40% 

42 -<47 kg 30% 

47 -<52 kg 20% 

2:: 52 kg 5% 
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